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In der letzten Zeit mehren sich Mel-
dungen über aufgedeckte Manage-
mentfehler, Unterschlagungen und
 andere schlagend gewordene Risi-

ken – mit meist schwerwiegenden Fol-
gen für Unternehmen. Unabhängig von
der  verursachenden Person wird oft der
Geschäftsführer zur Verantwortung ge-
zogen.

Basis dafür bildet u.a. eine gesetzli-
che Bestimmung im § 22 (1) GmbHG.
Demnach haben die Geschäftsführer da-
für zu sorgen, dass ein Rechnungswe-
sen und ein internes Kontrollsystem
(IKS) geführt werden, die den Anfor-
derungen des Unternehmens entspre-
chen.

Interne Kontrolle. Unter dem Begriff
des IKS versteht man ein individuell auf
ein Unternehmen abgestimmtes System
von aufeinander abgestimmten und sich
ergänzenden Methoden und Maßnah-
men, die dazu dienen sollen, Fehler zu
verhindern und die Einhaltung vorge-
gebener Normen zu gewährleisten. 

Vor allem soll es die Geschäftsfüh-
rung bei ihrer Überwachungsfunkti-
on unterstützen. Auch wenn ledig-
lich ein Geschäftsführer einer
GmbH gesetzlich zur Führung ei-
nes IKS verpflichtet ist, kann je-
dem Unternehmer empfohlen
werden, ein solches einzu-
richten. 

Personalverrechnung. Ein
wichtiger Punkt des IKS
ist unter anderem die
Personalverrechnungs-
kontrolle, wenn diese
von eigenen Mitar-
beitern im Haus
durchgeführt wird.

Aufgrund all-
jährlicher Ände-
rungen im Be-
reich der Perso-
nalverrechnung,
der Komplexität
der Rechtsgebiete
(Einkommensteuergesetz, Sozialversi-
cherungs- und Arbeitsrecht) und der
meist sehr exponierten Stelle der Lohn-
verrechnung im Unternehmensgebilde,
können sich in diesem Bereich immer
wieder Optimierungsmöglichkeiten er-
geben oder Fehlerquellen beseitigt wer-
den. 

Eine Personalverrechnungskontrolle
erfordert in der Regel das Mitwirken
von internen und externen Personen.
Letztere sind Wirtschaftsprüfer bzw.
Experten auf dem Gebiet der Personal-
verrechnung. Anhand einer Fragen-
/Checkliste können die erforderlichen
Punkte geklärt, Fehler oder Schwach-
punkte aufgezeigt werden. Auszugs-
weise geht es dabei um folgende Fra-
gen:

■ Wodurch ist die besondere Vertrau-
lichkeit in der Personalverrechnung ge-
währleistet?
■ Sind die organisatorischen Abläufe
wie z.B. Workflow, Formulare oder der-
gleichen klar festgelegt?
■ Wurde Vorsorge getroffen für den Fall
von Urlaub/Krankenstand der Mitar-
beiter in der Personalverrechnung?
■ Sind Personalverwaltung, Personal-
verrechnung und Auszahlung vonei-
nander getrennt? Wie wird trotzdem
eine effiziente Zusammenarbeit orga-
nisiert?
■ Wer ist verantwortlich für die Ein-
haltung von arbeitsrechtlichen Vor-

schriften?
■ Sind die Arbeitszeitaufzeichnungen
vollständig und wer kontrolliert diese
auf Richtigkeit? Gibt es überhaupt
 Arbeitszeitaufzeichnungen?
■ Wie erfolgt die Aufzeichnung von
Fehlzeiten wie zum Beispiel Urlaub oder
Krankenstand?
■ Wie ist die Auszahlung von Über-
stunden geregelt, werden Überstunden
einzeln genehmigt oder im Nachhinein
durch die Unterschrift des Vorgesetz-
ten auf der Arbeitszeitaufzeichnung ge-
nehmigt?
■ Ist sichergestellt, dass keine Zahlun-
gen an „fiktive“ Arbeitnehmer erfolgen?
■ Von wem werden Einzelabrechnun-
gen stichprobenweise – auch auf Plau-
sibilität hin – geprüft?
■ Erfolgt eine monatliche Abstimmung
der Buchhaltung mit der Personalver-
rechnung?
■ Wer kontrolliert monatlich die Zah-
lungen an Finanzamt und Gebietskran-
kenkasse und deren Kontoauszüge?
■ Gibt es klare Richtlinien für die Rei-
sekostenabrechnung?
■ Wird der richtige Kollektivvertrag an-
gewendet?
■ Gibt es Sachbezüge bzw. werden die-
se über die Personalverrechnung abge-
rechnet?
■ Werden die Personalakten vollstän-
dig geführt?
■ Wie wird sichergestellt, dass das Aus-
länderbeschäftigungsgesetz eingehal-
ten wird?

■ Werden die Personalrückstellungen
umfassend und regelmäßig geführt?
■ Ist man auf eine Lohnabgabenprüfung
ausreichend vorbereitet? Wurden nach
der letzten Lohnabgabenprüfung die er-
forderlichen Schritte umgesetzt?
■ Soll für rechtsunsichere Punkte eine
Behördenanfrage vorgenommen wer-
den?

Maßanzug. Diese Fragenliste ist natür-
lich nicht vollständig und wird sicher
auch jeweils noch zu konkretisieren
sein. Da einige Punkte auch von der
Größe und Komplexität des Unterneh-
mens abhängen, muss die Personalver-
rechnungskontrolle als Teil des inter-
nen  Kontrollsystems als maßgeschnei-
dertes Programm entwickelt werden.
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Durch das Stabilitätsgesetz
2012 (ergänzt durch den Ent-
wurf zum Abgabenände-
rungsgesetz 2012) ist die
Grundstücksbesteuerung im
betrieblichen und privaten
 Bereich völlig neu geregelt.
Konsequenzen ergeben sich
dabei für nicht buchfüh-
rungspflichtige Unternehmer,
Land- und Forstwirte und
 FreiberuflerInnen (steuerliche
 Gewinnermittler nach § 4 Abs
1 und § 4 Abs 3), die ihren Be-
trieb aufgeben wollen.

Denn bei diesen Unterneh-
mern waren bisher bei Be-
triebsaufgabe zumindest die
Wertveränderungen von
Grund und Boden des Anla-
gevermögens steuerfrei. Steu-
erpflicht bestand nur aus-
nahmsweise bei Vorliegen ei-
nes Spekulationsgeschäftes
(Verkauf innerhalb von 10/15
Jahren seit Anschaffung). 

Die Steuerfreistellung des
Grund und Bodens für be-
stimmte Unternehmer wurde
stets kritisiert. Durch das Sta-
bilitätsgesetz kommt es nun
zu einer gleichmäßigeren Be-
steuerung. 

Aufschiebende Wirkung. Die
bloße Entnahme von nacktem
Grund und Boden – zum Bei-
spiel im Zuge einer Aufgabe –
löst die Besteuerung aber auch
weiterhin nicht aus. Diese
wird vorerst unterdrückt und
bis zum Verkauf des Grund
und Bodens „hinausgescho-
ben“. 

Privatentnahme. Anders ist
der Fall bei der Privatentnah-
me des Gebäudes. Denn die
stillen Reserven im Gebäude
sind – wie bisher – steuerver-
fangen. Es greift die neue Be-
steuerung mit 25 Prozent, die
verglichen mit dem bisheri-
gen Höchststeuersatz als Vor-
teil gesehen werden kann.

Es besteht natürlich auch
die Möglichkeit der Regelbe-
steuerung (Normaltarif), was
bei Vorliegen anderer verlus-
tiger Einkunftsquellen oder
von Verlustvorträgen vortei-
lig sein kann.

Stille Reserve. Auch zukünf-
tig ist es bei Betriebsaufgabe
möglich, auf Antrag die stillen

Reserven des Gebäudes von
der Besteuerung auszuschei-
den, wenn bestimmte Voraus-
setzungen erfüllt sind – wie
Hauptwohnsitz bis zur Aufga-
be, keine Übertragung stiller
Reserven auf das Gebäude und
Vorliegen eines besonderen
Aufgabegrundes wie Tod, kör-
perliches/geistiges Gebrechen
mit Einstellung der Erwerbs-
tätigkeit bzw. Vollendung des
60. Lebensjahres inklusive völ-
liger Einstellung der Erwerbs-
tätigkeit. 

Die Besteuerung ist damit
aber nicht endgültig entschie-
den, sondern wird bei Verkauf
neu geprüft.

Sollte das Eigenheim nach
zunächst begünstigter Aufga-
be ab 1. April 2012 durch den
ehemaligen Unternehmer
selbst oder nach Schen-
kung/Erbschaft durch den
Rechtsnachfolger veräußert
werden, so ist zu unterschei-
den:

■ Die Veräußerung des
 „ehemals betrieblich genutz-
ten Liegenschaftsanteiles“
 innerhalb von fünf Jahren nach
 Aufgabe ist jedenfalls steuer-
relevant. Es kommt zur
 Nachversteuerung der bisher
unversteuerten stillen Reser-
ven.

■ Eine Veräußerung nach
 Ablauf der Fünfjahresfrist seit
Aufgabe führt ebenfalls zur
Besteuerung. Dabei ist frag-
lich, welche Bemessungs-
grundlage für das Gebäude
 heranzuziehen ist. Sind bei
Verkauf nach fünf Jahren seit
Aufgabe aber die Vorausset-
zungen der Hauptwohnsitz-
befreiung gegeben, so wird
nach unserer Meinung auch
auf dessen stille Reserven
 keine Steuer anfallen. Dieser
Bereich unterliegt noch einer
erhöhten Rechtsunsicherheit.
Es wird zu warten sein, ob die
Finanz dieser Meinung folgt.

Der im Privatvermögen be-
findliche Liegenschaftsanteil
ist bei Verkauf durch den ehe-
maligen Unternehmer selbst
grundsätzlich steuerpflichtig,
jedoch bei zutreffender
Hauptwohnsitzbefreiung steu-
erbefreit.
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